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Provinzialblatt
der badisch en Psalzgrafschaft

N «»* 2Z . Mittwochs den roten Juni 1807.

Landes - Verordnungen ,
a ) Rechtlos - Erklärung der Jauner betr .

Ä ) r Karl Friedrich von Gottes Gna¬
de » , Großherzog von Baden , Herzog von
Iahrlngen , geben andurch zu vernehmen :

Wir haben unter dem garen Inner 1804 . ,
bei der damals überhand genommenen Unsicher¬
heit für ndthig erachtet , zu Steuerung dieses
Unwesens nachfolgende Verordnung zu erlaßen :

„ Wir finde » UnS durch die überhandnrh -
mende Stöhrung der öffentlichen Sicherheit ,
und daS freche Herumschwelftn so vielen lie¬
derlichen Gesindels bewogen , drei Wochen von
Verkündung dieses Edikt » durch daS Regie¬
rungsblatts an , alle Jauner , auch herum¬
schweifende Räuber , oder Diebe ans z Jahre
für rechtlos zu erklären , und indessen Gefolge
zu verordnen ; daß

a ) Für Jed -n . der als ein solcher in Jau¬
nerlisten , Srekbriefen , oder obrigkeitliche ,1

Sigimlemei .tS ausgeschrieben ist » auch inner¬
halb Landes belgesange » , und , falls er von
obrigkeitlichen , zur Beifahung veroidneten
Personen hätte erlegt werden mäßen , todt ,
oder sonst lebendig eingebracht wird , eine Prä
»nie ersten Falls von Zwanzig fünf Guben ,
leztenfalls von Fünfzig Gulden bezahlt wer¬
den soll ,

b ) Dag alles dieses Jauner und vazirende
Gesindel hiermit aus dem Schirm der milden
LanveSgesezgebung gesezt , mithin jeder , derin
Unfern Landen in Untersuchung verfällt , nach
det Strenge der peinlichen Halsgertchtsord -
uung , und der Kreisschlüffe verurthrtlt wer¬
den soll. Wobei Wir Uns jedoch

c ) Vorbehalten , diejenige sowohl , welche

zur Todesstrafe nicht , sondern nur zur mehr -
jahr gen Verhaftungsstrafe geeignet sind , als
jene , an welchen Wir auö Gründen etwa die

Todesstrafe nicht vollziehen laßen wollen , auf
Galeeren , oder in Kolonien deporriren zu
laßen ."

Da nun bei den wieder elngetretenen Kriegs «

zelten , und auS mehrern zusammenkommenden
Ursachen sich diese Unsicherheit abermals ver¬
mehrt hat , so finden Wir für uörhig , diese
Unsere höchste Verordnung nicht nur aus wei¬
tere 3 Jahre , 3 Wochen von dieser öffentli¬
chen Verkündung an gerechnet , zu erneuern ,
sondern dieselbe auch auf Unsere , tndeß neu
angefalleuen und Oberhoheits - Lande auSzu -
vehneii . Zu diesem Ende befehlen Wir , daß
diese Verordnung durch das Regierungsblatt
verkündet , nicht weniger in Patenrform abge «
drukt , und den Eingangsorken , auch kn den
Wirthshäusern angeschlagen werden solle, und
kragen Unfern Hvfgerichten , auch standesherr¬
lichen Obergerlchcen auf , sich streng darnach
za achten . Gegeben unter Unserm größer »
Staatssiegel , und verkündet . Karlsruhe , im

großherzogl . geheim . Rath , den 25 . Mai . t8c >7 »

b) Instruktiv » für die Polizeibedienten zu sicherer
Vollziehung obiger Verordnung .

Iu sicherer uod unverfänglicher Vollziehung
des vorstehenden Edikts werden andurch auf
großherzogl . Befehl die Militär . Vorgeftzte ,
Aemter , Stadträthe und Jurisdiktionen an .
gewiesen , den untergeordneten Polizeibedien ,
ten nachstehendes hinlänglich zu erklären und
einzuschärfen :

i ) Die in diesem Edikt verkündete Schär¬

fungen gelten nur die fremden diebischen Land »
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streiche » , in keinem Fall aber badische Unten
chanen , die auch als derartige Verbrecher im¬
mer nach badischen Gesetzen zu beurtheilen sind .

2) Der. Aasdruk : . Falls er (der Verbrecher)
von obrigkeitlichen, zur Beifahung vervrdne-
ten Personen hätte erlegt werden müßen, toct,
oder lebendig eingebrachtwird , eine Prämie
rc . gestattet , nicht anders auf einen Vagan¬
ten zu schießen , als : .

a) In so weit nach den früher» Gesetze»
schon auf Verbrecher,, die in der Flucht , oder
im Widersezlichkettsfall gefangen werden sollen-
Feuer gegeben werden darf ; oder

b) In so weit eine Obrigkeit , oder inquii
rlrender Richter selbst schärfere Befehle wegen
eines einzelnen Verbrechers bestimmt,, und
seinem Untergebenen zuerst gtebt .

’

3) Das erhöhte Pramium von fünfzig Gul¬
den kann auch durch die Etnfangung eines sol¬
chen lebendigen Verbrechers verdient werden ,
der entweder speziell von der hohen » Obrigkeit
dem einfangenden Subalternen zuvor bezeichn
net worden , oder der nachmals in der Inqui¬
sition , als ein wirklicher Jauner , oder diebi¬
scher Vagant eikannt wird..

4) Obrigkeitliche Signalements , die wegen
kleiner Verbrechen eines Ausländer» in die Lan¬
desblätter eingerükt werden , reichen nicht zu, ,
daß ein solcher Mensch schon für ^

rechtlos er-
kannt sei ; sondern er muß im Signalement
ausdrüklich als Jauner , oder In Dievsbanden
verwickelter Vagant angegeben ,eym Auch
nicht jedes In der Zeit und Art kurze und leich¬
te Hrrumstreifen eines Diebs reicht zu , son¬
dern er muß von dem verbrecherischenGewerb
Profession machen , oder ein Jahr lang schon
ohne bestimmtes ehrliches Gewerb herumva-
giren, und dabei an einer orde ntlichen Heimath
Mangel haben. Beschlossen Karlsruhe , iw
grvßherzogltchen geheimen Rath den 25101
Mai 1807.

«) BürgerlicheVerhältnisse der Religiösen detr.

Wir Karl Friedrich re. Iu Beseitigung
aller Ungewißheit über die bürgerlichen Ber
hältnisse der Religiösen aufgehobener Stifter
und Klöster beiderlei Geschlechts , wird zur

allgemeinen Wissenschaft und Nachachtungan»
mit verordnet .

1) Alle solche Religiösen sind von dem Ta¬
ge der ihnen erdffneten Aufhebung , ihres Klo¬
sters an , aller Staatsverbindlichkeit des Ge»
lübds, der Armuth und des klösterlichen Ge»
horsams entbunden .

2) Sie - stehen daher von dieser Ieit an , in
Bezug auf ihre bürgerliche Lebensverhältniffe
nicht mehr unter der Gewalt ihrer Ordensobern,
sondern unter den betreffenden geisi - und welt¬
lichen Staatsbehörden , legen die Ordensklei-
düng , welche sie etwa noch tragen . entweder
sogleich , oder wenigstens alsdann ab , wann
sie abgetragen ist , und sind berechtigt , durch
Erbschaft und ans jede andere gesezmaßige
Weise zu erwerben , und Etgenthum an sich
zu bringen :.

3) An diesem erworbenen Eigenthum steht
ihnen indessen nur die lebenslängliche Benu-
zung zu ihrer Nokhdurftzu Sie könne » da¬
her bei Lebzeiten keine Veräußerung ohneobrig¬
keitliche Einwilligung , welche die Nü -lichkeit
ihrer Disposition bewähre , vornehmen , und
haben demnach die Provinzialkollegia dafürzu
sorgen-, daß die ihnen zugerallene Kap» allen
in öffentlichen Fonds a - gelegt, unbewegliche
Güter aber kn den gewöhnlich gesezlichen We¬
gen gegen Beräußeruiig sowohl als gegen Ver¬
schuldung. sicher gestellt werden .

4) Jedoch ist dieses ihr Vermögen nur zu
Lebzelt unveräußerlich -, und steht daher ven
Religiösen frei , über solches von Todes wegen
durch lezte Wtllenövervrdnungen , oder auf
sonstige gesezmäßige Art , nach Wohlgefallen ,
nur nicht zu todter Hand außer Landes zu
dispvniren .

So weit übrigens einer oder der andere sol»
cher Religiösen zu seiner Gewiffensberuhigung
der obbemerkten Punkte wegen auch die Bei-
stimmuug seiner geistlichen Obrigkeit nachsu,
chen will , dem stehet solches frei , und wer¬
den sie dort alle billige Willfahr finden , da
man zu den Ordinariaten das gerechte Ver¬
trauen hegt , daß sie der Absicht der Staats¬
gewalt nicht entgegen handeln ; vielmehr die
Beruhigung der Gewissen bet deren Befolgung



fördern , mithin keine Beschwerden bei der weit ,

ltchen Macht veranlaßen werden . Gegeben
Karlsruhe im großherzogl . geheimen Rath den

22ten Mai 1807 .
d) Verbot !) deLGeweyreiniaufsfürdasAnsland bctr.

Da dahier die Anzeige geschehen , daß das

englische Gouvernement auf dem Kontinent

Gewehre einkaufen laßen wolle , so werden

sämtliche Ober - und Aemter und übrige poli¬

zeiliche Behörden des Großherzogthums an -

durch aufgefyrdert , aufs .genaueste -darüber .

wachen zu laßen , daß kein Gewehreinkauf für
'

das Ausland und eben so wenig eine Durch

fuhr von Gewehren statt sind « , wenn deren

Destination nicht glaublich bescheinigt werden

kann , und diese Destination nicht von der Art

ist , daß aller Verdacht wegen einer Zufuhr
in feindliche Lande oder zu feindlichem Gebrau¬

che gänzlich htnwegfallen muß . Verordnet

im großherzogl . geheimen Rath . .Karlsruhe
den 22 ten Mai 1807 .

») Die Tragung der Kosten von Grenzderichti -
gungen betr .

Die Verordnungen , welche über die Tra¬

gung der Kosten , von Srenzberichrigungen
bisher bestanden sind , werden andurch für

sämtliche Landeötheile dahin mvdifizirt und nä¬

her bestimmt .
I . Die Kosten der allgemeinen Landgrenzbe¬

gehungen , welche z. B . nach einem Krieg ,

bei einem Ländertausch oder neuen Anfällen

und Abtretungen , und sonst zu Erhaltung der

Landesgrenze , Hoheiksregalien u . s. w . vor¬

genommen werden , sollen aus der Staats¬

kasse allein bestritten , und nur alsdann , wann

dadurch zugleich das an der Landcsgreuze ge¬
legene Eigenthum einer Gemeinde oder einer

Privatperson , das vorher strittig gewesen , sicher

gestellt wird , soll für die betreffende Strecke ,
von den dabei inkeressirten Gemeinden , oder

Prlvateigenthümern ein verhältnißmäßiger Bei¬

trag geleistet werden .
II . D " Aufwand derjenigen Grenzberichti¬

gungen , welche von mehreren an das Ausland

anstoffenden Gemeinden besonders nachgesucht ,
oder um threntwtllen von Oberpvlizrt wegen

ungeordnet werden , sind zur Hälfte auS der
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Staatskasse , und zur andern Hälfte aus Der

Kasse der Dabei betheiligten Gemeinden zu er -,
heben .

-III . Wann die Berichtigung bloß die Orts »

Markungs - Grenzen gegen andere Orts -Gemar¬
kungen chetriffr , so müßen Die Kosten , welche
das dabei .adhibirte amtliche oder fvrsteiliche
Personal and die Anschaffung neuer Steine

verursacht , ^
warnt 'das Geschäft nothwendig

war , won sämtlichen tnteressirten Gemeinden ,
gleichtheilig , sonst aber von der Gemeinde ,
welche solche ohne Grund .veranlaßt , .allein
übernommen werden .

Hierbei ist jedoch zu bemerken , daß
a ) die ansuchende Gemeinde jedesmal de»

Kostenbetrag vorzuschlrßen und sich den von
dem Amt zu bestimmenden Beitrag von den

übrigen ersetzen zu laßen hat .
b ) Die Gebühren Der dabei zugezogenen

Gerichtsleute und Urkundspersonen von jeder

Gemelndskasse insbesondere alleinzu bericht ! ,

gen sind , and
c) daß wann gleich ln einer Gemarkung

Dvmanialgüter oder Waldungen oder grund »

herrliche Privatbesitzungen eingcschlossen sind »
daö Aerarium so wie die einzelne Ortseinwoh -
ner hleran »ichts belzutragen haben , -es seien
denn keine gemeine Mittel vorhanden » und so¬

hin eine Umlage auf die Grundeigenthümer
nothwendlg geworden .

IV . Die Aehendsteine sind auf Kosten der

darum anfuchenden Zehend - Herren zu setzen
und zu renvvlren .

V . Bei einer Grenzberichtlgung aber , welche

auf Anstehen einer Körperschaft , Grundherr¬

schaft oder sonstigen GutSeigenthümers vorge -

nommen wird , wobei die Landesgrenze nld ) t

in Betrachtung kommt , und wo der Erfolg

zeigt , daß Dieselbe nothwendlg gewesen , sol¬

len die Begehungs - und SteknsetzungSkosten
von säiiiklich betheiligten Gutsbesitzern , daS

großherzogliche Aerarium nicht ausgenommen ,

nach dem Verhältniß des AniheilS ihrer Gü¬

ter , an der vorher strittig gewesenen und durch
Die Renovation berichtigte » Grenzlinie getra¬

gen ; im entgegengesezten Fall aber von dem ,

welch »» dle Kosten ohne Grund und höhere Au -
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tvnsativn veranlaßt , allein übernommen
werden .

Vl > Sind die berichtigt werdende Steine zu¬
gleich Landes - Grenz - Gemark - und Zehend -
Steine , so fallen die Kosten auf iamtlicheJn -
teressenten in gleiche Theile .

VII . Bei Begehung der Landes - Grenzen
ist der Beizug der Oberforstmeister und Forst¬
meister jedeSmal nothwendig , bei Berichtigung
der OrtS - Gemarkung , so wie auch der Wald¬

grenzen aber Ist solcher nicht erforderlich , son¬
dern die Gegenwart des betreffenden Försters
dabet hinlänglich . Beschlossen Karlsruhe tm
großhcrzogl . geheimen Rath den 2vten Mai
1807.

provinzial - Verordnung .
Allmentgenuß betr .

( N . zyry . I . 8 .) Aus Veranlaß der von
mehreren Pfarrern und Schullehrer der ver «

'

schiedencn Religionen auf den Allmentgenuß 1

gemachte » Ansprüchen haben nach einer groß -
herzoglichen geheimen Rathsentschließung vom
izken vorigen Monats Se . kdnigl . Hoheit zur
Beseitigung der über das Herkommen in Ab¬
sicht auf Theilnahme und Nichtthetluahm « an
den Allmenlcn häufig erregt werdenden Strei¬
tigkeiten gnädigst verordnet : daß das Jahr
1802 ., bei dessen Schluß , Baden in de» Be
si; der Regierung gekommen , als Entschei -
dungSjahr angenommen werden solle , sohin
wer dumalS in dem Bezug einer einfache » oder
doppelten Portion entweder wirklich gestanden ,
oder In solchem Jahre erstmals von einem im
vorigen Jahr gehabten Best ; verdränzr wvr
de» , als Theil berechtigt , jedoch in der Art
zu erklären seie , daß nur da , wo Staats ,
beamte doppelte Allmenilose bezögen , bei näch¬
ster Dkenstvakatur das Eine einzuziehen , und
demjenigen Kirchen - oder Schulbeamten der
Gemeinde , der noch mlt Keinem versehen feie,
wo aber mehrere dergleichen vorhanden , dem¬
jenigen , welchem es auf Anzeigs bericht von
dem Regenten alsdann zugeschieorn werde,zo -
gelegrk werden solle ; allen anderen Ehren -
Bürgeren aber ohne rechtmäßige Einwilligung
der politischen Gemeinde , und deren vor Amc

geschehenen Erklärung eln Mitgeuuß nicht zu
gestatten seie. Diese höchste Entschließung
wird daher sämtlichen Aemtern der alten Rhein¬
pfalz zur künftigen genauesten Nachachtung
bekannt gemacht , zugleich aber auch jenen ,
welche etwa glauben , einen nicht besitzmden
Allmentgenuß vermög des entscheidenden Ter¬
mins reklamiren zu können , ein Präklusivtermin
von 6 Monaten anberaumet , um ihre etwaige
Gründe dahier anzubringen , wo demnächst
nach summarischer Untersuchung der Thatuni -
stände das weiter Vorschriftsmäßige erfolgen
werde . Mannheim am zten Juni 1807 .

Großherzoglich badischer Hofrath .
Vät . Stcinwarz .

Be ? anntmachungen .

( N . 3857 . I . 8 . ) In dem ersten Artikel
des der reichsgraflich von hochbergische » mit
höchster Genehmigung Seiner königlichen Ho »
htir neu errichteter Sieingeschirrfabrik zu Ro »
rensels ertheilten Privilegiums dd . Karlsruhe
den 22ten März 1802 , ist dieselbe für eine
landesherrliche privileqirteFabrik erklärt , und
ihr erlaubt worden , nicht nur das bisher schon
daselbst fabrizirte gewöhnliche Stringeschirr ,
sondern auch bei ihrer künftig zu erwartenden
mehrere » Ausdehnung alle andere , aus mal »
scher und balger Erde zusammengesetzte feinereund gröbere feuerfeste und nicht feuerfeste Ge¬
fäße verfertigen , auch In und außer Land ver¬
kaufen zu dürfen . Da nun innhaltlich eines Er¬
lasses des großherz . geh . Finauzrathsdd . iztenMai l . I . N . ik,Z 8 . Seine königliche Hoheitunterm 7ten Oklvrcr v . I . gnädigst besohlen
haben , daß nunmchr der Verkauf dieses Ge «
ichirrs nach Anleitung erwähntcn Privilegiums
auch aufsämmtliche jetzt acquirirte neue groß »
herzogliche Staaten ausgrdchn : , und darin
begünstiget weiden solle , so wird solches hie.
durch zur allgemeinen Wissenschaft , und den
einschlägigen Stellen zur Nachachtung be¬
kannt gemacht . Mannheim den iten Junt
1807 .

Grvßherzoglich badischer Hofrath .
Io kdew , Keßler.



( N . 4068 - I . S . ) Sämmtliche Aemter

der Pfalzgrafschafr werden hiemlc angewiesen ,

ans den in unten stehendem Signalement be¬

schriebenen Johann Müller , angeblich von Lau¬

terburg im niederrheinischen Departement des

franz . Reichs , Anstifter eines im Kanton Zürich
entdeckten sehr ausgebreiteten Falschmünzerkom¬

plotts sogleich gehörig zu fahnden , ihn im Be¬

tretungsfall zu arretiren , und erga Consueta

nach Zürich auszultefern .

Signalement . Johann Müller , der sich

auch den Namen Johann Meyer beilegt , und

sich für einen Essig - und Brandwelnbrenner

ausgiebt , angeblich von Lauterburg im nle -

derrhelnischen Departement des französischen
Reichs , zo bis 40 Jahre alt , ungefähr 5

Schuh 6 Zoll hoch , wohl besczt , und wohl

gewachsen , hat ein länglichreö Angesicht , brau ,

ne Augen , spitzige gebogene Nase , mittelmä¬

ßigen Mnnd , starken schwarzen Bart , und

abgeschnittenes blondes Haar ; auf dem einen

Backen eine rothe Warze , spricht elsäßertsch -

deutsch , trägt einen schwarzen Rok , ein wels -

seS , oft auch ein roiheS Glllet , gelbe kurze

lederhvsen , oft auch schwarze tuchene Hosen ,
S '. iescl , und einen dreieckigen Hut . Mann »

heiin den Zten Juni 1327 .
Großherzoglich badischer Hofralh

Veit . Keßler .

( N . 1566 . ) Nachdem heute der unten

signalesirte Jude Löw Simon , von Hilsheim

jeuseicS Rheins , welcher wegen eineö zu Nußloch
verübten gemeinen großen Diebstahls von groß

herzoglich hvchprciSlichem Hofgertchk zu einer

Zwdchentlichen Gefängnlßstrafe und demnäch -

stigrr körperlichen Züchtigung fort sodann ge.

gen denselben unter dem Bedrohen einer im

Wiederbetretungsfall zu erstehen habenden

halbjährigen Zuchthausstrafe verfügt werden

sollenden Landesverweisung , verurtheilt wor¬

den , unterm heutigen nach wirklich erstande¬
ner Strafzeit , und erhaliener körperlichen

Züchtigung des Landes verwiesen , und des -

falls über die Grenze verbracht worden ; so

wird dieses zur Kenntniß sämtlicher groß -

herzoglichen Amtsstellen , um auf den Verwie¬

senen im Berretungsfall genau invigilirrn nnd
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solchen demnächst zur gefänglichen Haft brin¬

gen zu können , anmit öffentlich bekannt ge¬
macht .

Signalement . Löw Simon , zc> Jahr alt ,
jüdischer Religion , geehelichten Standes , von
Hilsheim jenseits Rheins gebürtig , mittlerer

Größe , einäugig , hat schwarze krause Haare ,
einen schwarzen Bart , eingefallene Wangen ,
eine lange Nase und einen großen Mund , trug
bei seiner Landesverweisung einen grauen Ueber »
rock mit schmutzige » metallenen Knöpfen , ein
weißes Halstuch , ein braun manchesterneS
übereinander gehendes Kammisol , lange graue
halb seidene Hosen , und Stiefel . Heidelberg
am zten Juni 1807 .

Großherzoglich Amt Oberhekdelberg .
Steinwarz .C . A . Heim . Vstt . Heckler .

Heute Nacht wurde in der Wohnung des

hiesigen Amtsphisict Medicinalrath Herrn
Stetmig elngebrocheu , und demsilben mehrere
alte theilS goldone und silberne Münzen , Bett¬

zeug , Leintücher , Manns - und Weibshemder ,
Tischtücher , mit C . St . bezeichnet , Nas -

tücher , seidene und baumwollene Strümpfe ,
Halstücher . Handtücher , mehrere Frauen -

zimmerkletder , ein neuer mohrenruchener Ue-
berrock ein ganz neues Stük Kattun von gelb¬
brauner Farbe gestohlen worden ; sammtl .
obrlgkeitl . Behörden werden hiedurch ersucht ,
auf die allenfallstge Besitzer oder Verkäufer
dieser Sache » genau Spähe und Kundschaft
halten , auf Betreten arretiren zu laßen und
hievon die Anzeige dem hiesigen Amt zu ma¬

nchen. Brttlen den gren Juni 1807 .
Großherzogi . badisches Amt .

Stadler . Vdt . Schiller .
Die vom großherzogl . Hofrath 1. 8 . am 17 .

v . M . N . 2770 . gegen den ledigen Burgers¬
sohn Franz Anton Gießer zu Heidelsheim er¬
kannte Mundtodts - Erklärung wird hiermit mit
dem Anzügen öffentlich bekannt gewacht , daß
niemand mit demselben kei B - rlust der For¬

derung oder Nichtigkeit des Handels ohne Bor¬

wissen und Einwilligung dessen Kurators WA »

Helm Merz einen Handel abschiießen solle .

Bruchsal am uten Mai 1827 .
Großherzoglicheö Landamt .

Guhmann . Fränzinger .



.Gerichtliche Aufforderungen .
( B . G . N . 1799 . ) Alle diejenigen , Welche

.an den .verstorbenen fürstlich - speierschen,gehei >;
men Rathen Joachim zu Bruchsal Irgend eine
Forderung , und solche noch micht angezetgt
Haben , werden hierdurch öffentlich vorgeladen ,
um in einer unerstreklichen Frist von 6 Wochen
bei der Landvogtei Mtchelsberg , als welche
zum Konkurs verfahren von großherzoglichem
Hofgerichte beauftragt worden , unter dem
Rechtsnachthelle ihre Forderungen zu liquitzi -
ren , und über den Vorzug zi, streiten , daß
sie sonst auf erfolgendes Anrufen nicht mehr
gehört , und von der Masse ausgeschlossen
werden sollen . Mannheim den 28 . April 1827 .
.Großherz . Hofgericht der bad . Pfalzgrafschaft .

Frhr . v . Hacke .
Courtin . Pietz .

( L. A . N . 12 -19 .) Die unbekanntenGläubiger
des Burgers Johann Bücher von Helmsheim
werden hiemit zur Liquidation ihrer Forderun¬
gen und Streit über den Vorzug auf Don ^
nerstag den 2Zten Juni .1. I . früh 9 Uhr
bei Strafe des Ausschlusses von der vorhan¬
denen Masse anherv porgeladrn , Bruchsal
.am 2zten Mat 1807 .

Großhe - zoglicheS Landamt .
Guhmann . Fränzinger .

SämmUiche Gläubiger der in Konkurs gera .
thcnen Michael Jahnerschen Eheleutx von Lan¬
genbrücken werden anmit aufgefodert , am
Montag den 22ten künftigen Monates Juni
ftüh 9 Uhr als dem zur Liquidallonspflege
und Verhandlung über den Vorzugs Streit be¬
stimmten Tag mit ihren Beweis - Urkunden ent¬
weder in eigener Person oder durch hinlänglich
Bevollmächtigte unter dem Rechtsnachtheile deS
Ausschlusses von dieser Gantmaffe vor hiesigem
Amte zu erscheinen . -Odenheim am 27 « »
May 1807 .

Großherzoglich badensches Amt .
Meßbach . Kirchgeßner .

Wider den hiesigen Burger Alt Balthasar
Heinrich , ist mittels stadtamtlichen Beschlus¬
ses vom ryten Mai l . I . No . 1040 . der Ko » .
kurS erkannt , und desfallsigeS Verfahren der
StadtauSfauchet aufgetragen worden ; es ist

demnach zur Liquidator und Vorzugsstrcit
Montag .den izten Juni d . J . festgesezt , und
werden zu dem Ende alle . so eine gegründete
Foderung haben , unter Strafe deö Ausschlus¬
ses hiemit vorgeladen , ,an besagtem Tage Mor¬
gens 8 Uhr auf hiesiger .Stadtschreiberei per¬
sönlich oder in Bevollmächtigten zu .erscheinen »
Bruchsal den 2zren Mai 1807 .

Von Stadtaussauthei wegen .
Heel , Sladrschreiber .

( L . A . N . ngi . ) Die unbekannten Gläubi¬
ger der Barihel Gerweckschen Eheleute zu
NelbSheim , werden hiemit zur Schuloenliqui .
dation und Streit über den Vorzug auf Mitt¬
woch den r ^ ten Juni l. I . früh 9 Uhr bei
Strafe des Ausschlusses von der Masse öffent¬
lich anher vorgeladen . Bruchsal am lbren
Mai 1807 .

.Großherzogliches Landamr .
Guhmann . Fränzinger .

Gegen den Burger und Schuhmachermei¬
ster Gotthard Hauck ZU Mtngolsheim har man
wegen Unzulänglichkeit des Vermögens zu Zah¬
lung seiner Schulden unrerm heutigen den Kon¬
kursprozeß erkannt , und Tagfahrt zur Liqui¬
dation , auch Streit über den Vorzug auf
Mittwoch den I7ten k. M . Juni anberaumt .
Sämtliche Gläubiger desselben werden daher
aufgefodert , an diesem Tag frühe 9 Uhr da¬
hier vor Amte zu erscheinen , und bei Strafe
des Ausschlusses ihre Beweiöurkunden vorzu¬
legen . Kißlau am izten Mai 1807 .

Großherzogliches Amt .
Moll . V6t . Boos .

Christian Hagen von Kronau ist bereits im
Jahr 1764 . mir seinem Vater Georg Hagen
in das Königreich Ungarn abgezogen , und
solle zu Tuschau wohnhaft gewesen seyn . Da
jedoch derselbe bisher nichts zuverläßiges von
sich hat vernehmen laßen , und dessen Sei¬
tenverwandte um UuSfolgung deS Vermögens
angestanden sind , so wird gedachter Christian
Hagen , oder dessen .etwaige LelbeSerben an ,
durch aufgefodekt , binnen 3 Monaten von
unten geseztem Tage an um so gewisser dahier
zu erscheinen , und daS in 336 fl. 514 kr. be¬
stehende Vermögen in Empfang zu nehmen .



als inr Ausbleibungssalle solches den Letten »

verwandten gegen ordnungsmäßige Sicherheit -

zur nuznießlichen Verwaltung übergeben wer «

den solle.- Kißlau am igten März 1827 :
Großherzoglich badisches Amt .

Moll :- Vdf . Tschamerhell .
Maria gebohrene UlbeT, gebürtig von Bo »

dersweiher , welche mit ihrem Ehemann
Georg Frey von Iierolshofen . im Jahr 1770 '

nach Ungarn gezogen , so wie ihr Bruder Jo¬
hann Michael , von gedachtem Bodersweiher
gebürtig , der als Schreinersgesell auf die '

Wanderschaft gieng -, seit' langer Zelt aber

nichts mehr von sich hören laßen , diese beide ,
oder ihre rechtmäßige Erben haben sich um

Besiznahme ihres vorhandenen geringen Ver¬

mögens bei hiesigem Oberamt binnen z Mo¬

naten von jezt an zu melden , welches ionst

ihren Geschwistern gegen Kaution ausgefolgt
werden wird . - Verordnet bei großherzoglichem '

Oberamt Bischvfsheim am hohen Steeg den
uten Marz 1807 . .

C. v. Wechmar : C. v . Baur .

Raufan träge .

Montag den izten l . M . Juni Vormit ,
tags y Uhr , werden auf hiesigem Rakhhaus
öffentlich versteigert : 15 Mltr . WiNtenvaizen,
600 Mltr . Korn , 1000 Mltr . Dinkel , wel¬
ches den allenfallsigen Steigungsliebhabern an -
durch bekannt gemacht wird. Odenheim am
2ten Juni 1807 '.

Großherzogliche Gefälleverwaltung :
B . Weitzell.

Man wird das diesjährige Heugras auf dem

sogenannten Backofenwörth ' , nächstiünstigen
Freitag den i2ten dieses Nachmittags um r
Uhr zu Brühl im Ochsen öffentlich versteigerte ,
welches hiemit bekannt gemacht wird : Schwe -

zingen de» men Juni 1807 :
Großherzogl . Gcfallrverwattung .

Mittwochs den i ften dieses MonatS Vor¬
mittags 9 Uhr , werden auf dem Rathhaus
zu Jöhlingen von dem dasigen herrschaftlichen
Fruchtvorrarh 150 Mltr . Korn , Zoo Mltr .
Dinkel , 8 Mltr . y Tim . Abzug l8oür Ge¬
wächs 8ulvs Untistcatione öffentlich ve, steigt
und die allenfallsige Fiuchiliedhaber zu dieser

*7$
| Versteigung HIemit höflich ff vörgrl

'
aden -. . Jöh -.

lingen den ' rten Juni > 807 ..
Großherzogliche Gefatleverwaltung .

Castorph .
. Donnerstag dem 2zten ' künftigen Monats

Juni l. I . werdew Morgens frühe 9 - Uhr bei
der Gefallverwaltung ! zu Kißlau Salva Ratt -
ficatione versteigert werden . 200 Mltr . Korn, - -

Z22 Mltr . Gerste , 222 Mltr ^ Spelz , 22
Mltr . Weljchkvrn , und z8 i/aMltr . Hirsen ,
welches dem Fruchtliebhabern zur Nachricht

'

dienet » Kißlau am 2bten Mai 1827 .
Großherzogliche Gefallverwaltung .

' Dienstag den löten Juni d. J . Vormittags
l2 Uhr läßt Frau - Hofrath Thyrry Wittib da .
hier in ihre» Behausung etliche und Z2 Fuder
Faß verschiedener

'
Gattung und folgende Weine '

öffentlich versteigern, , alö t - i Fuder 2 Ohm
Förster >K22r Traminer , z Fuder / Ohm Al¬
sterweiler l8dgr, - 1 Fuder 7 Ohm BrUchsaler
iZo ^r , 2 Fuder 2 Ohm - BrUchsaler i82ör .
Die Proben werden am Faßgegeben . Bruch ,
sal den Ziten Mai 1827 .-

Großherzogliche Stadtschreiberel ,
i . Heel . -

Von der Verlaßenschaft der verlebten Wittwe
des längst verstorbenen kurpfälzischen RatheS
und Gefällverwesers zu Dllsberg Herrn Ger «
häußer jvUen nachbemerkte ' Gegenstände und
zwar Freitag den laten kommenden MonarS
Juni Nachmittags 2 Uhr in dem eine Stunde
von hier an der heilbronner Landstraße liegen¬
den Orte Wiesenbach eine daselbst befindliche
Mühle bestehend in einem Wohnyause , 2
Mahlgängen , i Schälgange , i Gipsmühle ,
Sch - uer, Stallung , Bakhavse und Schöpfen ,
nebst daran stoß -nde» 2Vrtl . ibRutlMKoch »
und Baumgarten , ly Morgen 26 i/a Ruth ,
weiter etgemhümlichen , und n Mrg . i Vrtl .
l g/z Ruth . Erbbestandsgütern , sodann Mon «
tag den igren nämlichen Monats Nachmit ,
tagö 2 Uhr auf der Raihsstube zu Neckarge»
münd eine dahier an der Hauptstraße liegendes
zweistbckkgtis Wohnhaus mit einem zu einer
lüohnuug leicht einzuricdtenden Nebenbau . et»
u - m Hofe , Holzremise und 2 geräumigen ge¬
wölbten Kellern , nebst rMrg . 1Attl . 19 i/r



Ij6
Ruth . Garten , r Mrg . 39 1/2 Ruth . Acker
und 2 Vnl . Wiesen der Erbvertheilung wegen
unter annehmlichen Bedingnissen versteigert
werden » wozu die Skeiglustlgen eingeladen
werden. Neckargemünd den 2iten Mai 1827 .

GrvßherzogltcheS Amt .
Reidel . Vät . Rettig .

Künftigen Freitag , als den l2ten dieses
Nachmittags 2 Uhr , wird in dem hiesigen
großhrrzozlichen Baumakeriaihof verschiedenes
Gehölz an alten Krippen , Reffen, Mühlräder
und sonsten , dann ein alter Schrank , zwei
Blasbälge , und drei alte Krahnenseiler öffent¬
lich an den Meistbiethenden gegen gleich baare
Bezahlung versteigert , welches andurch be¬
kannt gemacht wird . Mannheim den 8te»
Juni 1807 .

Großherzogllches Bauamt .
!u siäem , Waldmann .

Pachtantrag .
Den tüten d- M . Nachmittags z Uhr , wer¬

den die dahiefige Neckarbrücken » Gefällen in
einen zjährigen Jeirbestand auf dahiestgem
RathhauS öffentlich vei steigt , welches zu Je .
dermannö Wissenschaft hlemit bekannt gemacht
wird . Heidelberg den 4m , Juni 1807 .

Grvßherzogl . Stadtmagistrat .
Baurittel »
Weber . Vät . Guerdan .

Mannheim er RirchenbuchS -AuSzüge .
Gebohreue : Den lten Jun ! : Franz Ja¬

kob , Barer Bonifaz Wigard , königl. bair .
Rath u. Sekretär an der Hofbibliothek,K .

Den 2ten : Regina , Vater Peter Iropp ,
Beisaß u . Korbmacher . E . R . Den zlen :
Barbara , Vater Friedrich Hcussec , Br . u.
Juwelier , K . eoä . Johanna , Vater Pe¬
ter Häußler , Br . u . Fuhrmann , K . Den
gten : Karl Franz , Vater Friedrich Eichel»
kraut , Bedienter , K . Den 7ten : Joh .
Valentin , Vater Bewarb Stadtmüller ,
Feldwebel , K. eoä . Anna Maria , Vater
Lukas Heck , Br . u . Schneite «-, K.

Gestorbene : Den ltcn Juni : Katharina
Wunder , BurgerSfrau , altül J .,K . eoä .
Maria Eva Katharina Sartvri , alt 2cj >
I ., K. eoä . Barbara Wilhelmlna . alt 9
Wochen , Vater Laurentius Jost , Br . u.
Iimmcrmann,K . Den rten : Maria Anna
Behrin , verh ., alt 41 I ., K. eoä . Elisa¬
beth« , Vater dl . Hild , Musikus beim Reg .
Erbgroßherzog , K. eoä . Katharina Schul ,
zin , alt 5z I ., E . R . Den 4ten : Apollo¬
nia KaSpar , verh . , alt 56 I . , K. eoä .
Franz Karl , alt 4 Monate , Vater Anton
Hübers > Vr . u . Küfer , E . R . Den zken :
Christian FuchS , ledig , alt lyJ . , E . R .
Den 7te » : Heinrich Georg Keib , Klavier -
mcistcr , alt zr I ., E . L .

Verehelichte : Den 24 ^ 1, Mai : Philipp
Becker , Br . u . Bierbrauer , mit Ann -rRo «
fina Grösst». Den 2gken : Abraham Lem »
bert , kais. ftan ; . Notar zu Neustadt an der
Haard , mit Chrlstina Ellsabetha Augs »
burgerin .

8ruchtpreise und viktualienschatzung .

Städte

Monat Früchte « per Mltrim Mittelpreir Drod Fleisch da« Pfund «5
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Manheim — 4 6 I 23 5l4i 3l4 * - 1- 2 | 49 94 8 18 10 74 84 9 5

Heidelberg 2 5l56 4 I 50 3lP 71 2 2 >Z2 — — — — — — -
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